
 
 

Waldpflegevertrag 
 

Was ist ein Waldpflegevertrag? 
Ein Waldpflegevertrag ist ein umfassendes Betreuungsangebot, welches die 
FBG Kaufbeuren für Privatwaldflächen anbietet. In enger Absprache mit dem 
Besitzer übernimmt die FBG dabei die Bewirtschaftung der Bestände. 
 

Welchen Personenkreis sprechen wir an? 
Dieses Leistungspaket richtet sich an Waldbesitzer, die ihren Wald nicht 
(mehr) selbst bewirtschaften können, ihn jedoch in „guten Händen“ wissen 
wollen. 
 
Die Gründe hierfür können sein: 

- eine große Entfernung zwischen Wald- und Wohnort, die einen 
regelmäßigen Begang erschwert 

- gesundheitliche Probleme des Waldbesitzers 
- mangelnde Zeit aufgrund beruflicher Belastung 
- oder nicht zuletzt fehlende Fähigkeiten oder unzureichende 

Werkzeugausstattung, die eine ordnungsgemäße Waldbewirtschaftung 
unmöglich machen 
 

Mit ihrem umfangreichen Dienstleistungsangebot ist die FBG Kaufbeuren ein 
solider und geeigneter Partner für die Bewirtschaftung Ihres Waldes. 
 

Was beinhaltet ein Waldpflegevertrag? 
Die Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren w.V. verpflichtet sich, den 
vertraglichen Wald sachgemäß entsprechend Art. 14 BayWaldG zu bewirt-
schaften. Das Ziel ist, den standortgerechten Zustand des Waldes zu sichern 
und die Erzeugung von möglichst wertvollem Holz durch eine nachhaltige 
Bewirtschaftung zu gewährleisten.  
 



Falls gewünscht, übernehmen wir alle Aufgaben, die in Ihrem Wald anfallen 
(Vollservice). Dazu zählen insbesondere die Organisation und Durchführung 
von Pflege- und Holzerntemaßnahmen, die Holzvermarktung, die Borken-
käferkontrolle, alle Maßnahmen rund um das Thema Pflanzung sowie die 
Abrechnung sämtlicher Unternehmereinsätze.  
 
Bei der Ausarbeitung des Vertrages kann auch ein Teilservice vereinbart 
werden. So können wir detailliert auf die Wünsche des Waldbesitzers ein-
gehen. 

 

Was kostet ein Waldpflegevertrag? 
Natürlich entstehen für unsere Dienstleistung auch Kosten. Abhängig von der 
Größe und der Zersplitterung der Waldfläche wird individuell ein Kostensatz 
pro Hektar und Jahr vereinbart.  
Wir arbeiten mit erfahrenen und zuverlässigen Arbeitskräften und Unter-
nehmern zusammen. Unternehmereinsätze werden separat und nach den 
ortsüblichen Kosten abgerechnet.  
 

An wen können Sie sich wenden? 

Unser freundliches Büroteam steht Ihnen von Montag bis Freitag, 8:00 Uhr 
bis 12:00 Uhr für weitere Fragen zur Verfügung. Vereinbaren Sie einen 
Termin für ein unverbindliches Gespräch und nach Möglichkeit für einen 
Waldbegang!  
 
 

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und würden uns über eine 
Kontaktaufnahme mit Ihnen freuen! 

 
Ihr Team der Forstbetriebsgemeinschaft Kaufbeuren w.V. 

Gewerbestr. 8, 86869 Oberostendorf, 08344/991868 
info@fbg-kaufbeuren.de 

 
 

 
 


